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Checkliste für den Baumeister für die  
Anmeldung von Bauanschlüssen 

Diese Checkliste übergeben Sie bitte dem Elektroinstallateur, welcher den  
Baustromanschluss für Sie erstellen soll 

Auftrag für Bauanschluss an   
den Elektroinstallateur: 

Ort der Installation:  

Situationsplan beilegen  
(mit Standort und  
Schwenkbereich des Krans)  
  
Art der Baustelle: 
(EFH, Gewerbebau etc.)  
Zuständig: Name: Tel-Nr.:  

Rechnungsempfänger für: 

a) prov. Netzanschlusskasten ?  

b) Energie ?   

c) prov. Baumeister ?  

Verbraucher         Leistung in Anlaufstrom oder Krantyp 
 kW in Ampère  
 
Kran:     
 
Motor:     

sonstige Verbraucher : 

   

  

Gewünschte Anschlusssicherung Ampère 

Gewünschter Anschlusstermin  

Datum und 
Unterschrift  
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Anmeldung für Baustrom (Temporäranschluss) 

Um eine termingerechte Abwicklung zu garantieren hat die Anmeldung mindestens 

zehn Arbeitstage vor dem gewünschten Anschlusstermin mit einer Installationsanzeige 

und einem Situationsplan durch einen konzessionierten Elektroinstallateur, zu erfolgen. 

Die Verbraucher sind einzeln, mit Angaben der Nennleistung, aufzuführen. Bei 

Motoren ist zusätzlich der maximale Anlaufstrommaximale Anlaufstrommaximale Anlaufstrommaximale Anlaufstrom anzugeben. 

Ausführung 

Der Anschluss des bauseitigen Baustromverteilers erfolgt gemäss NIV an einem eigens 
dafür vorgesehenen Anschlusskasten. Die Lieferung eines BAK oder HAK erfolgt durch 
die Stadtwerke Wetzikon. Die Montage, Demontage und Miete des Anschlusskastens, 
werden nach dessen Installation dem Besteller pauschal in Rechnung gestellt. Die 
Kosten richten sich nach der Anschlussart und der Bezugsdauer.  

Bis und mit 125 A ist ein Zähler im Anschlusskasten eingebaut. Bei über 125 A wird ein 
Hausanschlusskasten montiert und der Zähler im bauseitigen Baustromverteiler 
montiert. 

Installationszuleitung 

Für die Installationszuleitung sind die erforderlichen Rechte bauseits einzuholen und 

alle Kosten bauseits zu tragen. Der Ersteller haftet für Schäden, die durch mangelhafte 

Montage oder Instandhaltung, -setzung entstehen. Kandelaber dürfen nicht als 

Tragwerke benützt werden. 

Vorschriften 

Die regionalen Werkvorschriften ZH sind für den Bauanschluss verbindlich. Besonders 

wird auf die Artikel 8.3 und 8.4 verwiesen. Der Installateur hat nach der Erstellung des 

Temporäranschlusses den Stadtwerken Wetzikon umgehend eine Kopie des 

Sicherheitsnachweises für Elektroinstallationen einzureichen.  

Kosten 

Die Verrechnung erfolgt gemäss dem Tarifblatt für Montage/ Demontage 

Temporäranschluss. 

 


